
 

 
 
 
 
 
 

copyrights Eberhard, Raith & Partner GmbH, Trappentreustrasse 1, 80339 München - www.erpam.com Stand 01.01.2008 

KlauselKurzfassun
g R+V zu ABE 
Jan 2008 
erpam.doc 

 

Klauseln zu den Allgemeine Bedingungen zur Elektronikversicherung (ABE) 
 
Klausel TK1408 – Erweiterter Geltungsbereich für bewegliche Sachen 
1. Für die im Versicherungsvertrag als beweglich bezeichneten Sachen besteht Versicherungsschutz auch 
außerhalb des Versicherungsortes, und zwar in dem im Versicherungsvertrag genannten Gebiet. 
Dies gilt auch, wenn derartige Sachen in geeigneten 
a) Kraft- oder Wasserfahrzeugen mitgeführt werden oder eingebaut sind, 
b) Luftfahrzeugen mitgeführt werden. 
 
2. Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden durch Diebstahl aus Kraftfahrzeugen nur, wenn deren 
Dach und Fenster geschlossen und die Türen zugeschlossen waren. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Obliegenheit, so ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 Abs. 1 und Abs. 2 VVG zur Kündigung 
berechtigt oder auch leistungsfrei. 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach Zugang wirksam. 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. 
Führt die Verletzung zu einer Gefahrerhöhung, so gelten die §§ 23 bis 29 VVG. Danach kann der Versiche-
rer zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 
 
3. Bei Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung wird der gemäß Abschnitt A § 7 
Nr. 1 bis 8 ABE ermittelte Betrag um den im Versicherungsvertrag genannten Selbstbehalt gekürzt. Bei Zu-
sammentreffen mit anderen im Versicherungsvertrag vereinbarten Selbstbehalten gilt der jeweils höhere 
Selbstbehalt. 
 
Klausel TK1911 – Daten 
1. Versicherte und nicht versicherte Kosten 
a) Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederherstellung von 

aa) Daten; 
bb) betriebsfertigen und funktionsfähigen Standardprogrammen und individuell hergestellten Program-

men, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer berechtigt ist; 
soweit sich diese auf einem Datenträger befinden. 

b) Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten und Programmen, die sich nur im Ar-
beitsspeicher der Zentraleinheit befinden. 

 
2. Versicherte Sachen 
 
Abweichend von abschnitt A § 1 Nr. 2 a) sind Wechseldatenträger versichert. Wechseldatenträger gelten 
nicht als elektronisches Bauelement. 
 
3. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 
 
Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der 
Daten oder Programme infolge 
a) von Blitzeinwirkung 
b) oder eines dem Grunde nach versicherten Schadens gemäß Abschnitt A § 2 an dem Datenträger oder 

der Datenverarbeitungsanlage, auf dem diese gespeichert waren 
eingetreten ist. 
 
4. Versicherungsort 
 
In Ergänzung zu Abschnitt A § 4 besteht Versicherungsschutz für Sicherungsdatenträger und Sicherungsda-
ten in deren Auslagerungsstätten sowie auf den Verbindungswegen zwischen Versicherungsort und Ausla-
gerungsstätte. 
 
5. Versicherungswert, Versicherungssumme 
 
a) Versicherungswert sind abweichend von Abschnitt § 5 Nr. 1 bei 

aa) Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- bzw. Wiedereingabekosten (siehe Nr. 6 a); 
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bb) Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungskosten. 
b) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen. 
 
6. Umfang der Entschädigung für Daten und Programme 
 
a) Entschädigt werden abweichend von Abschnitt A § 7 die für die Wiederherstellung des früheren, betriebs-

fertigen Zustandes der Daten und Programme notwendigen Aufwendungen. Aufwendungen zur Wieder-
herstellung sind insbesondere erforderliche 

 aa) maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdatenträgern; 
 bb) Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wiederherstellung von Stamm- und Bewegungsdaten 

(einschl. dafür erforderlicher Belegaufbereitung / Informationsbeschaffung); 
cc) Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Standardprogrammen; 
dd) Wiedereingabe von Programmdaten individuell hergestellter Programme und Programmerweiterun-

gen (z.B. Konfigurationen, Funktionsblöcke) aus beim Versicherungsnehmer vorhandenen Belegen 
(z.B. Quellcodes). 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung 
aa) für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme durch Kopier-

schutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z.B. Kopierschutzstecker, Verschlüsse-
lungsmaßnahmen) gesichert sind (z.B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb); 

bb) für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen Daten; 
cc) für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen; 
dd) für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die über die Wiederherstellung hinausge-

hen; 
ee) für sonstige Vermögensschäden; 
ff) soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Daten oder Programme nicht notwendig ist; 
gg) soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Daten oder Programme nicht innerhalb von 

12 Monaten nach Eintritt des Schadens durchgeführt wurde. 
c) Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versicherungssummen. 
d) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Entschädigung vorgenommen. 
e) Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um 5%, mindestens € 250,-- gekürzt. Ent-

stehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen. 
 
7. Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
 
a) Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) hat der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles 

aa) eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchentliche Datensicherung vorzunehmen, d.h. Duplikate 
der versicherten Daten und Programme anzufertigen und so aufzubewahren, daß bei einem Versi-
cherungsfall Originale und Duplikate nicht gleichzeitig beschädigt werden oder abhanden kommen 
können. Die technischen Einrichtungen zur Datensicherung müssen jeweils dem Stand der Technik 
entsprechen; 

bb) sicherzustellen, daß Form und Struktur der Daten auf dem Sicherungsdatenträger so beschaffen 
sind, daß deren Rücksicherung technisch möglich ist, z.B. durch Sicherung mit Prüfoption (Verify) 
und Durchführung von Rücksicherungstests. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in a) genannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Abschnitt B § 8 zur Kündigung berechtigt oder auch lei-
stungsfrei sein. 

 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2. Danach 
kann der Versicherer kündigen oder leistungsfrei sein. 

 
Klausel TK1111 – Röhren 
1. Abweichend von Abschnitt A § 2, Nr. 3 ABE sind Röhren über Brand, Blitzschlag, Explosion, Einbruch-
diebstahl, Raub, Vandalismus und Leitungswasser hinaus auch gegen alle anderen versicherten Schäden 
und Gefahren versichert. 
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2. Umfang der Entschädigung 
 
Bei Schäden an Röhren durch andere versicherte Gefahren als Brand, Blitzschlag, Explosion, Einbruchdieb-
stahl, Raub, Vandalismus und Leitungswasser wird ein Abzug von den Wiederherstellungskosten gemäß 
Abschnitt A § 7 ABE vorgenommen. 
Der Abzug in Prozent beträgt bei Röntgen-, Drehanoden-, Regel- und Glättungsröhren in Computertomo-
graphen: 
Prozentsatz = (100 P)/(PGXY). 
Der Prozentsatz beträgt maximal 100% 
Es bedeuten: 
P = Anzahl (einschl. Benutzung durch Vorbesitzer) der bis zum Eintritt des Schadens mit der betreffenden 

 Röhre bereits vorgenommenen Abtastvorgänge (Scan's) bzw. Betriebsstunden bzw. -monate, je nach-
 dem worauf die Gewährleistung des Herstellers abgestellt ist. 

PG = Die vom jeweiligen Hersteller für die betreffende Röhre üblicherweise vereinbarte Gewährleistungs-
 dauer (Standard-Gewährleistung) in Scan's bzw. Betriebsstunden bzw. -monaten. 

X = Faktor für die Höhe der Ersatzleistung bzw. der Gutschrift, die vom jeweiligen Hersteller üblicherweise 
  (Standard-Gewährleistung) für die betreffende Röhre vereinbart wird: 

a) volle Ersatzleistung/Gutschrift während der gesamten Gewährleistungsdauer: Faktor 1 
b) volle Ersatzleistung/Gutschrift für einen begrenzten Teil der Gewährleistungsdauer und anteilige 

Ersatzleistung/Gutschrift für die übrige Gewährleistungsdauer: Faktor 0,75 
c) anteilige Ersatzleistung/Gutschrift entsprechend erreichter bzw. nicht erreichter Betriebsdauer/-

leistung während der gesamten Gewährleistungsdauer: Faktor 0,50 
Y = Erstattungsfaktor 
ca) Röntgen-Drehanodenröhren Faktor 2 
cb) Regel- und Glättungsröhren Faktor 3 

Falls es keine Standard-Gewährleistung gibt, wird die individuell vereinbarte Regelung sinngemäß ange-
wendet. 
Bei allen anderen Röhren: 
 
Bezeichnung der Röhren     Verringerung der 

Entschädigung nach 
Benutzungsdauer 
von   monatlich um 

aa) Röntgen-/Ventilröhren (nicht Medizintechnik)  6 Monaten   5,5% 
Laserröhren (nicht Medizintechnik)    6 Monaten   5,5% 

bb) Röntgen-Drehanodenröhren (Medizintechnik) bei 
Krankenhäusern, Röntgenologen oder Radiologen  12 Monaten   3,0% 
Laserröhren (nicht Medizintechnik)    12 Monaten   3,0% 
Kathodenstrahlröhren (CRT) in 
Aufzeichnungseinheiten von Foto-/Lichtsatzanlagen     3,0% 
Thyratronröhren (Medizintechnik)        3,0% 
Bildaufnahmeröhren (nicht Medizintechnik)       3,0% 

cc) Bildwiedergaberöhren (nicht Medizintechnik)  18 Monaten   2,5% 
Hochfrequenzleistungsröhren        2,5% 

dd) Röntgen-Drehanodenröhren (Medizintechnik) 
bei Teilröntgenologen     24 Monaten   2,0% 
Stehanodenröhren (Medizintechnik)       2,0% 
Speicherröhren          2,0% 
Fotomultiplierröhren         2,0% 
Ventilröhren (Medizintechnik)        1,5% 
Regel-/Glättungsröhren         1,5% 
Röntgenbildverstärkerröhren        1,5% 
Bildaufnahme-/Bildwiedergaberöhren (Medizintechnik)     1,5% 
Linearbeschleunigerröhren         1,5% 

 
Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu dem der erste Besitzer die Nutzungs-
möglichkeit hatte. 
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Klausel TK1213 – Zwischenbildträger (in Kopiergeräten, Laserdruckern u.ä. Geräten) 
1. Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 3 ABE sind Zwischenbildträger (z.B. Selentrommeln, Fotoleitertrom-
meln und -bänder) über Brand, Blitzschlag, Explosion, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus und Leitungs-
wasser hinaus auch gegen alle anderen versicherten Schäden und Gefahren versichert. 
 
2. Umfang der Entschädigung 
 
Bei Schäden an Zwischenbildträgern durch andere versicherten Gefahren als Brand, Blitzschlag, Explosion, 
Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus und Leitungswasser wird ein Abzug von den Wiederherstellungsko-
sten gemäß Abschnitt A § 7 ABE vorgenommen. 
Der Abzug entspricht dem Verhältnis der bei Schadeneintritt erreichten Lebensdauer zu der vom Hersteller 
erwarteten Lebensdauer. 
 
Klausel TK1820 – Regressverzicht (ausgenommen Repräsentanten) 
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen Mitarbeiter oder gegen anderweiti-
ge berechtigte Benutzer (außer Mitarbeitern von Wartungs- oder Reparaturunternehmen) der versicherten 
Sache, verzichtet der Versicherer auf den Übergang des Ersatzanspruches, es sei denn 
a) der Verursacher hat den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt oder 
b) für den Schaden kann Ersatz aus einer Haftpflichtversicherung beansprucht werden. 
 
Klausel TK1825 – Makler 
Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des 
Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer wei-
terzuleiten. 
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